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Annahmerichtlinien Hausratversicherung

Spezifische 
Hausrat-
Annahme-
richtlinien 

Allgemeine 
Annahme-
richtlinien

▪ Mindestalter 18 Jahre

▪ Hauptwohnsitz in Deutschland

▪ Gültige E-Mail-Adresse des Versicherungsnehmers

▪ Vertragsbeginn: Antragsdatum + 1 Tag, max. 12 Monate in der Zukunft

▪ Zahlmöglichkeit: Lastschriftverfahren

▪ Zahlweise: jährlich, halbjährlich, vierteljährlich, monatlich

▪ Mindestbeitrag bei unterjähriger Zahlweise: 3 €

▪ Annahme von Kunden nur mit ausreichender Bonität (infoscore-Prüfung)

▪ Versicherungssumme bis 250.000 €

▪ Ständig selbstbewohntes Risiko
(Die Wohnung wird ständig bewohnt. Vorübergehende Abwesenheiten, wie z.B. Urlaub oder aufgrund von 
Krankheit, bleiben unberücksichtigt. Nicht versichert sind Risiken, bei denen die Zeit des Unbewohntseins
überwiegt, wie z.B. Wochenendhäuser oder Ferienwohnungen)

▪ Annahme bis 2 Schäden, ab 3 Vorschäden keine Annahme (Zeitraum 5 Jahre)

▪ Mitversicherung extremer Naturgewalten, sofern keine Vorschäden (Zeitraum 10 Jahre)

▪ Kündigung durch Vorversicherung: Keine Annahme möglich

▪ Mindestsicherung: Die Sicherheitsschlösser/Zylinder an der Wohnungstür (bei Einfamilienhäusern auch an 
Kellertüren) sind außen mit dem Schlossbeschlag bündig. Bei Kellerabteilen bzw. -räumen ohne Verbindung 
zur versicherten Wohnung muss diese Mindestsicherung nicht erfüllt sein, allerdings muss das Kellerabteil 
bzw. der Kellerraum (z.B. mit Vorhängeschloss) verschlossen werden.
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Nicht 
versicherbare 
Risiken

▪ Risiken mit einer Versicherungssumme > 250.000 €

▪ Einzelne Zimmer einer Wohngemeinschaft

▪ Nicht ständig bewohnte Risiken (z.B. Wochenendhäuser)

▪ Ferienwohnungen (selbst genutzte oder vermietete Ferienwohnungen)

▪ Wohnungen/Einfamilienhäuser außerhalb Deutschlands

▪ Risiken in ZÜRS-Zone 4 (extreme Naturgewalten)

Tarifierungs-
merkmale

▪ Anschrift (Postleitzahl) der Wohnung/des Hauses

▪ Wohnfläche der Wohnung/des Hauses in m²

▪ Alter des Versicherungsnehmers

▪ Versicherungssumme

▪ Öffentlicher Dienst: ja/nein

▪ Selbstbeteiligung: 0 €, 150 €, 300 €, 500 €, 1.000 €

▪ Deckungslinie: Gut, Besser, Riesig

▪ Gebäudetyp (Glas)

▪ Fahrradsumme (Fahrraddiebstahl) bis 10.000 €

▪ Überschwemmungszone 1-3 , Starkregenzonen gemäß GDV-Programm ZÜRS (extreme Naturgewalten)

Sonstige

▪ Vertragsdauer: Zunächst 1 Jahr, danach stillschweigende Verlängerung um je 1 weiteres Jahr

▪ Kündigungsmöglichkeit seitens Versicherungsnehmer: täglich kündbar

▪ Hauptfälligkeit: Vertragsbeginn plus 1 Jahr
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Wertschutz-
schränke

UVZ

Freistehende Wertschutzschränke müssen ein Mindestgewicht von 200 kg aufweisen und von der VdS
Schadenverhütung GmbH anerkannt sein. Bei geringerem Gewicht müssen sie nach den Herstellervorschriften 
fachmännisch verankert oder in der Wand oder im Fußboden bündig eingelassen sein.

Kein Abzug wegen Unterversicherung (UVZ) kann vereinbart werden, wenn die Versicherungssumme je m² 
Wohnfläche mindestens 650 € beträgt. Aufgrund einer Unterversicherung wird die Entschädigung dann nicht 
gekürzt. Besteht für die Wohnung noch eine weitere Hausratversicherung, so unterbleibt ein Abzug wegen 
Unterversicherung nur, wenn bei allen Verträgen der Unterversicherungsverzicht vereinbart ist.

Wohnfläche
Die Wohnfläche ist die Grundfläche aller Räume einer Wohnung/eines Hauses einschließlich der 
Hobbyräume. Unberücksichtigt bleiben Treppen, Balkone, Terrassen und Loggien sowie Keller-, Speicher- und 
Bodenräume, wenn diese nicht zu Wohn-oder Hobbyzwecken genutzt werden.
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Extreme Natur-
gewalten

Wertsachen-
ausschluss

Für extreme Naturgewalten besteht Versicherungsschutz erst nach Ablauf von 14 Tagen nach Antragstellung 
(Wartezeit).Die Wartezeit entfällt, sofern das Risiko im selben Umfang bereits versichert war und im 
unmittelbaren Anschluss an die Vorversicherung übernommen wurde.Für Schäden durch extreme 
Naturgewalten besteht eine besondere Selbstbeteiligung in Höhe von 1.000 € je Versicherungsfall.

In nicht ständig bewohnten Wohnungen/Häusern sind Wertsachen wie Bargeld, auf Geldkarten geladene 
Beträge, Urkunden einschließlich Sparbücher, sonstige Wertpapiere, Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, 
Briefmarken, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Silber, Gold oder Platin, Pelze, handgeknüpfte 
Teppiche und Gobelins, Kunstgegenstände (z.B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Grafiken und Plastiken), 
Schusswaffen, Foto- und optische Apparate sowie sonstige Sachen, die über 100 Jahre alt sind (Antiquitäten), 
jedoch mit Ausnahme von Möbelstücken, nicht mitversichert.


